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Gesetz zur Anderung des Gesetzes zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung
der Landschaft (Landschaftsgesetz - LG)

Vom 1. Marz 2005

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkindet wird:

Gesetz zur Anderung
des Gesetzes zur Sicherung des
Naturhaushalts und zur Entwicklung
der Landschaft (Landschaftsgesetz - LG)

Artikel 1
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Das Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft (Land-
schaftsgesetz — LG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. Juli 2000 (GV. NRW. S. 568), zuletzt
geandert durch Gesetz vom 4. Mai 2004 (GV. NRW. S. 259), wird wie folgt geandert:

1. § 48c wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1 wird Satz 2 gestrichen.

b) In Absatz 4 werden nach den Woértern ,Ist ein Gebiet” die Worter ,von gemeinschaftlicher Be-
deutung” eingefligt, die Angabe ,§ 19a Abs. 4" wird durch die Angabe ,§ 10 Abs. 6" ersetzt, nach
dem Wort ,sind" wird das Wort ,darin” eingefligt und werden die nachstehenden Woérter ,in ei-
nem Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung oder in einem Europaischen Vogelschutzgebiet”
gestrichen.

c) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 (neu) angeflgt:

,(5) Die im Ministerialblatt des Landes Nordrhein-Westfalen vom 26. Januar 2005 (S. 66) - SMBI.
NRW. GI.-Nr. 1000 vom 17.12.2004 - bekannt gemachten Europaischen Vogelschutzgebiete sind
durch dieses Gesetz mit ihren dort jeweils aufgefiihrten Gebietsabgrenzungen und mit den dort
genannten gebietsspezifischen Schutzzwecken nach MaBgabe der Satze 3 bis 9 unter Schutz
gestellt. Die Landesregierung wird ermachtigt, Anpassungen der jeweiligen Gebietsabgrenzung
oder des Schutzzwecks des jeweiligen Gebietes durch Rechtsverordnung vorzunehmen, soweit
dies erforderlich ist, um der tatsachlichen Entwicklung der Gebiete Rechnung zu tragen. In Um-
setzung der Richtlinie 79/409/EWG, auch in Verbindung mit der Richtlinie 92/43/EWG, gelten in
den Europaischen Vogelschutzgebieten Absatz 4, die §§ 48d und 48e sowie vertragliche Verein-
barungen im Sinne des Satzes 8. In ihnen ist verboten

1. die Errichtung oder wesentliche Umgestaltung genehmigungsbeddrftiger baulicher oder sons-
tiger Anlagen oder Vorhaben, sofern diese zu einer erheblichen Beeintrachtigung des Gebietes
in seinen fiir den Schutzzweck maBgeblichen Bestandteilen fiihren kdnnen,

2. die Beseitigung oder Beeintrachtigung der Brut-, Rast- und Schlafplatze der in der Richtlinie
79/409/EWG in Anhang | und in Artikel 4 Abs. 2 genannten Arten,

3. die Stérung und Vertreibung der vorgenannten rastenden und britenden Vogelarten und
4. das Fallen von Horst- und Héhlenbdumen.

Unberlhrt von den Verboten des Satzes 4 Nrn. 1 bis 4 bleiben

1. § 63 Satz 1 Nr. 1in Verbindung mit Satz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes und

2. nicht vorsatzlich herbeigefiihrte Beeintrachtigungen, Stérungen oder Vertreibungen im Rah-
men einer ordnungsgemaBen land-, forst- oder fischereiwirtschaftlichen Bodennutzung oder der
ordnungsgemaBen Jagd.
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Ausgenommen von den Verboten sind Plane und Projekte, die die Voraussetzungen des § 48d
Abs. 4 bis 7 erflillen. Insoweit findet § 69 auf die Europaischen Vogelschutzgebiete keine An-
wendung.

Dariber hinaus besteht flir die unteren Landschaftsbehorden die Verpflichtung, fur die Europai-
schen Vogelschutzgebiete Pflege- und Entwicklungsplane aufzustellen.

Unter Beachtung des Absatzes 4 und der §§ 48d und 48e kdnnen Schutz-, Pflege-, Entwick-
lungs- und WiederherstellungsmaBnahmen auch durch vertragliche Vereinbarungen festgelegt
werden.

Die Gebiete nach Satz 1 sind nachrichtlich in den Landschaftsplan sowie in die ordnungsbehord-
liche Verordnung gemaB § 42a zu Ubernehmen.

Alle Gebietskarten im MaBstab 1:5000 kénnen bei den unteren Landschaftsbehdérden eingesehen
werden.”

2. § 70 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 erhalt Nr. 3 folgende Fassung:

.gegen die in § 48c Abs. 5 aufgefiihrten Verbote verstoBt,”.

b) In Absatz 1 erhalt Nr. 4 die Fassung der derzeitigen Nr. 3.

Artikel 2

In-Kraft-Treten

Das Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkiindung in Kraft.

Disseldorf, den 1. Marz 2005

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen
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(L.S.)

Der Ministerprasident

Peer Steinbrick

Der Justizminister

Wolfgang Gerhards

Der Minister
fur Wirtschaft und Arbeit

Harald Schartau

Der Minister
fur Stadtebau und Wohnen,
Kultur und Sport

Dr. Michael Vesper

Die Ministerin
fir Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Barbel HO6 hn

Far
den Minister
fur Verkehr, Energie und Landesplanung
Die Ministerin
flr Schule, Jugend und Kinder

Ute Schafer

GV. NRW. 2005 S. 191

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,

Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf

4/4



	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft (Landschaftsgesetz - LG) 


